
Anhang 7: Pressekodex (Auszug) 
[…] 

1) Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde 

Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige 
Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. […] 
 

2) Sorgfalt 

[…] 
Richtlinie 2.2 – Symbolfoto 
Kann eine Illustration, insbesondere eine Fotografie, beim flüchtigen Lesen als 
dokumentarische Abbildung aufgefasst werden, obwohl es sich um ein Symbolfoto handelt, so 
ist eine entsprechende Klarstellung geboten. So sind 
- Ersatz- oder Behelfsillustrationen (gleiches Motiv bei anderer Gelegenheit, anderes Motiv bei 
gleicher Gelegenheit etc.) 
- symbolische Illustrationen (nachgestellte Szene, künstlich visualisierter Vorgang zum Text 
etc.) 
- Fotomontagen oder sonstige Veränderungen 
deutlich wahrnehmbar in Bildlegende bzw. Bezugstext als solche erkennbar zu machen. 
 

[…] 

8) Schutz der Persönlichkeit 

Die Presse achtet das Privatleben des Menschen und seine informationelle Selbstbestimmung. 
Ist aber sein Verhalten von öffentlichem Interesse, so kann es in der Presse erörtert werden. Bei 
einer identifizierenden Berichterstattung muss das Informationsinteresse der Öffentlichkeit die 
schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegen; bloße Sensationsinteressen 
rechtfertigen keine identifizierende Berichterstattung. Soweit eine Anonymisierung geboten ist, 
muss sie wirksam sein. 
[…] 

9) Schutz der Ehre 

Es widerspricht journalistischer Ethik, mit unangemessenen Darstellungen in Wort und Bild 
Menschen in ihrer Ehre zu verletzen. 

 

10) Religion, Weltanschauung, Sitte 

Die Presse verzichtet darauf, religiöse, weltanschauliche oder sittliche Überzeugungen zu 
schmähen. 

[…] 

 


